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 Der Kirchhof wird besser begehbar 

 

Die historische Pflästerung vor der Kirche als Stolperfalle. 

Der Kirchhof kann saniert werden. Dies haben die Teilneh-
mer der Einwohnergemeindeversammlung (EGV) vom 24. 
März 2026 beschlossen. Falls kein Referendum gegen den 
Kredit in der Höhe von 250'000 Franken eingereicht wird, 
kann der Gemeinderat das Projekt Ende April auslösen. 
Wichtigster Bestandteil der Sanierung ist die bessere Be-
gehbarkeit des Areals. So werden unter anderem auf den 
neuen Friedhofsteil im Kies Platten verlegt. Die holprige Wa-
cken-Pflästerung vor der Kirche wird auf ein Minimum zu-
rückgebaut und im Bereich vor der Kirchentür abgeschliffen. 
Weitere Elemente wie die Sanierung der Treppe inklusive 
Beleuchtung sowie das Anbringen einer Absturzsicherung 
auf der Kirchenmauer sind ebenfalls Teil der Neugestaltung. 
 
Ebenfalls Ja sagte die EGV zur Sanierung der Strasse Geh-
renweg-Sormatte. Für die beschlossenen 680'000 Franken 
werden Belag sowie Wasser- und Abwasserleitungen erneu-
ert. Zudem wird die Beleuchtung ergänzt, auf Beschluss der 
EGV bis hoch zum Feuerwehrmagazin. Die BKW sowie die 
Betreiberin des Kabelnetzes GGS AG nutzen die Gelegen-
heit, um ihre Werke zu erneuern beziehungsweise zu ergän-
zen. Das Projekt soll ebenfalls Ende April ausgelöst und im 
Sommer und Herbst umgesetzt werden. 
 
Zudem wurde ein Antrag nach §68 des Gemeindegesetzes 
eingereicht. Der Antragssteller verlangt, dass die Einwoh-
nergemeinde unterhalb des Feuerwehrmagazins Land zu-
kauft, um dort die definitive Wertstoffsammelstelle einrichten 
zu können. Der Gemeinderat informierte die Versammlung 
darüber, dass das Bauinspektorat die Einsprachen gegen 
das Bauprojekt beim Feuerwehrmagazin abgewiesen hat. 
Offen sei zurzeit noch, ob die Einsprecher ihre Bedenken 
ans Kantonsgericht weiterziehen werden. Gemeinderat 
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Telefonnummern & Infos 

Gemeindeverwaltung  

Kirchgasse 8, 4224 Nenzlingen www.nenzlingen.ch Dienstag 14.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag  16.00 – 18.30 Uhr 

Vasella Lorenzo 
Gurtner Sinthia 

verwaltung@nenzlingen.ch 
Telefon 061 741 19 08 

Gemeindeverwaltung  

Erzer Jasmin 
Polizzi Andrea 

finanzen@nenzlingen.ch 
Telefon 061 741 19 08 

Finanzverwaltung 
- Kinder- & Jugendzahnpflege 

Kompetenzzentrum Bau 
Laufentaler Gemeinden 

kblg@duggingen.ch 
Telefon 061 756 99 07 

Bauverwaltung 
 

Schule Blauen schule@blauen.ch 
Telefon 061 763 07 92 

Kindergarten & Primarschule 

   

Gemeinderat  

Conrad Therese Mobile 079 602 11 13 Präsidentin 
- Allgemeine Verwaltung 

- Bildung 

- Finanzen & Steuern 

- Soziale Wohlfahrt 

- Öffentlichkeitsarbeit 

- Polizeiwesen 
- KESB Laufental 
- Gesundheit 

Guthauser Samuel Mobile 079 541 92 45 Vizepräsident 
- Feuerwehr & Zivilschutz 

- Hochbau 

- Raumplanung 
- Abfallbewirtschaftung 

Lack Patrick Mobile 079 261 60 39 Gemeinderat 
- Tiefbau, Wasser, Abwasser 

- Volkswirtschaft 

Amrein Ivo Mobile 079 675 02 05 Gemeinderat 
- Friedhof, Bestattungswesen 

- Kultur & Freizeit 

- Regionalverkehr 
- Natur- und Umweltschutz 

vakant   

   

Berichte und Informationen  

Wir veröffentlichen gerne Einsendungen von Vereinen und Pri-
vaten, die von allgemeinem Interesse sind. Zögern Sie nicht, 
schicken Sie uns Ihre Berichte per Post an die Gemeindever-
waltung oder an: verwaltung@nenzlingen.ch. 

Die nächste ÄnZ erscheint am 29. April 2026 
Redaktionsschluss: 22. April 2026 

Inseratepreise in CHF 
 sw farbig 
A4 100 120 
A5 60 70 
A6 35 40 
A7 20 30 

 

mailto:verwaltung@nenzlingen.ch
mailto:finanzen@nenzlingen.ch
mailto:schule@blauen.ch
mailto:verwaltung@nenzlingen.ch
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Mitteilungen des Gemeinderats 
 
   

Nachwahl eines Mitglieds in 
den Gemeinderat für die 
verbleibende Amtsperiode bis 
30. Juni 2028  

Die Ersatzwahl vom 8. März 2026 für den per 
31. Dezember 2025 aus dem Amt geschiede-
nen Gemeinderat Remo Schneider ist ergeb-
nislos verlaufen. Keine wahlberechtigte Per-
son hat das absolute Mehr erreicht.  
 
Am meisten Stimmen erhielten: 

• Martina Hofmann, 5 Stimmen 

• Samuel Bandlow, 5 Stimmen 

• Otto Mendelin, 5 Stimmen 
 
Es wurden bis am 16. März 2026, 17 Uhr, 
keine Wahlvorschläge eingereicht, somit kam 
es auch nicht zu einer stillen Wahl. Der ange-
ordnete Urnengang für die Nachwahl eines 
Mitglieds in den Gemeinderat gemäss § 29 
des Gesetzes über die politischen Rechte 
(GpR) findet am offiziellen Abstimmungssonn-
tag vom 14. Juni 2026 statt. Bei der Nachwahl 
gilt das relative Mehr. 
 
Wählbarkeit: 
Es sind alle in der Gemeinde Nenzlingen 
stimmberechtigten Personen wählbar.  

 Gemeinderat 

 

 Wasser sparen wegen der 
Sanierung des Reservoirs 

Seit Herbst 2025 läuft die Sanierung des 
Reservoirs Änzlingerweid. Am 10. März 
2026 konnte die erste grosse Etappe abge-
schlossen werden: Die neu mit Edelstahl 
ausgekleideten Kammern zwei und drei 
wurden an diesem Tag in Betrieb genom-
men. Zugleich startete die Sanierung der 
Kammer eins. 
 
Die zur Verfügung stehende Wassermenge 
bleibt weiterhin reduziert. Deshalb bleibt 
auch der Brunnen beim Infokasten am Dorf-
platz trocken. Die anderen beiden Brunnen 
der Gemeinde werden direkt aus Quellen 
gespiesen und bleiben deshalb in Betrieb. 
 
An die Besitzer von Schwimmbecken: 
In diesem Jahr ist es besonders wichtig, 
dass Sie das Füllen Ihres Schwimmbe-
ckens beim Brunnmeister Christian Hänggi 
anmelden. So kann verhindert werden, 
dass mehrere Bäder zugleich Wasser aus 
dem Reservoir beziehen und damit die Ver-
sorgung mit Trink- und Löschwasser ge-
fährdet wird. Bitte melden Sie sich vor Be-
füllen des Schwimmbeckens unter der Te-
lefonnummer 079 695 67 83. 
 Gemeinderat 
 

Gemeindeinitiativen wollen finanzielle Entlastung der Gemeinden 

Der Gemeinderat hat beschlossen, die bei-
den Gemeindeinitiativen zur finanziellen Ent-
lastung der Gemeinden zu unterstützen. 
 
Die erste Initiative befasst sich mit Beschlüs-
sen des Kantons, die in die Aufgabenhoheit 
der Gemeinden einwirken und Mehrkosten 
für die Gemeinden zur Folge haben. Diese 
nicht formulierte Initiative will erreichen, dass 
solche Eingriffe in die Gemeindeautonomie 
künftig unterbunden werden. Sie verpflichtet 
den Kanton dazu, die Kostenfolgen der Ent-
scheidungen selber zu tragen, wenn die Be-
schlüsse in die Aufgaben und Entscheidungs- 

 Entscheidungskompetenz der Gemeinden 
einwirken. Damit soll dem Prinzip: «Wer be-
fiehlt, zahlt!» Achtung verschafft werden. 
 
Aufgrund zahlreicher Kostensteigerungen in 
von Gemeinden kaum beeinflussbaren Be-
reichen, fordert die zweite und formulierte 
«Bankengewinn-lnitiative», eine gerechtere 
Verteilung von Kantonseinnahmen. Ein Drit-
tel der Ausschüttungen der BLKB sollen vom 
Kanton zukünftig an die Gemeinden fliessen. 
Der Aufteilungsschlüssel orientiert sich an 
der Einwohnerzahl der Gemeinden. 
 Gemeinderat 
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Die Gemeindeverwaltung informiert 
 
   

Nachwuchs für Wildtiere =  
Leinenpflicht für Hunde 

 Gemeindeverwaltung  
Öffnungszeiten über Ostern  

 
In § 35 des kantonalen Jagdgesetzes wird folgendes 
geregelt: 
 
Schutz des Wildes vor Hunden und Hauskatzen 

1Während der Hauptsetz- und Brutzeit (April – Juli) 
sind alle Hunde im Wald und an Waldsäumen an der 
Leine zu führen. Der Gemeinderat kann weitere Ein-
schränkungen beschliessen. In der übrigen Zeit gilt die 
Leinenpflicht für Hunde, die nicht unter Kontrolle ge-
halten werden können und die Wege verlassen. 
 
Zudem schreibt das Hundereglement der Gemeinde 
Nenzlingen folgendes vor: 
 
in § 3 Abs 1 und 3: 

• Hundehalter müssen dafür sorgen, dass ihre 
Hunde ständig überwacht sind. 

• Hunde dürfen nicht unbeaufsichtigt frei laufen 
gelassen werden. 

 

 in § 4 Abs. 1, dass Hunde  

• an verkehrsreichen Strassen 

• auf Anordnung des Kantonstierarztes 

• auf dem Schulareal 

an der Leine zu führen sind. 
 
Wir danken für das Einhalten dieser Regelung. 
 
 Gemeindeverwaltung 

 Der Schalter der Gemeindeverwal-
tung bleibt am Gründonnerstag, 2. 
April 2026, geschlossen. Erste 
Schalteröffnung nach Ostern: Diens-
tag, 8. April 2026, 14 bis 17 Uhr. Der 
Gemeinderat und die Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung wünschen al-
len Einwohnern ein schönes und 
freudvolles Osterfest.  
 Gemeindeverwaltung 

 

Fahrplananhörung 2027 

Vom 22. Mai bis 9. Juni 2026 werden 
die Entwürfe der Fahrpläne 2027 
(gültig ab 13. Dezember 2026) im In-
ternet publiziert auf öv-info.ch. Wäh-
rend der Publikationsfrist haben Sie 
die Möglichkeit eine Stellungnahme 
abzugeben. Diese können Sie über 
ein Online-Formular auf der erwähn-
ten Seite erfassen. 
 
Anschliessend überprüft der Kanton 
die Stellungnahmen zusammen mit 
den Transportunternehmen hinsicht-
lich Zweckmässigkeit, Machbarkeit 
und Finanzierbarkeit. Je nach Ergeb-
nis werden die Fahrpläne überarbei-
tet. Wir danken Ihnen für die Mitar-
beit für einen attraktiven öffentlichen 
Verkehr in der Region.  Kanton BL 
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 Die Gemeindeverwaltung informiert 
   

Was gehört in die Grüngutmulde – und was nicht 

Grüngut 
Zur Grüngutabfuhr zugelassen sind aus-
schliesslich die folgenden Materialien: 
 
Baumschnitt, Äste, Ziergehölze + Stauden 
ACHTUNG: max. 20 cm Durchmesser und 
längs zerkleinert 
 

• Rasenschnitt, Laub 

• pflanzliche Gartenabfälle 

• Rüstabfälle von Gemüse und Obst 

• Eierschalen 

• Teekraut, Kaffeesatz inkl. Filter 

• Schnittblumen und Topfpflanzen 

• verbrauchte Topfpflanzenerde 

• Hecken- und Rebenschnitt (max. Ø 20cm) 
und längs zerkleinert 

• Schilf, Heu und Stroh, verdorbenes Gras 

• Krautschnitt von Zuckerrüben und Runkeln 

• verdorbenes Obst 

 Grünschlecht 
Verbotene Materialien – die in der Grünab-
fuhr nichts zu suchen haben: 
 

• Blacken, Winden, Disteln 

• Speisereste 

• Fleisch, Knochen 

• Kaninchenmist 

• Katzenstreu 

• Hundekot 

• Textilien 

• Pflanzen mit Draht oder Kunststoff 

• Zeitungen 

• Plastik (Säcke, Töpfe etc.), Metalle 

• Tontöpfe, Vasen und Glas 

• Altholz (Bretter, Zäune, Paletten etc.) 
 
Grössere Menge an Grüngut müssen ange-
meldet werden (078 663 94 57). 

Gemeindeverwaltung 
 

Inserat  
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Die Gemeindeverwaltung informiert 
   

Zurückschneiden von Hecken und Sträuchern 

Der Frühling hält Einzug im Lande. Viele Men-
schen beginnen in diesen Tagen die Gartenar-
beiten. Dazu gehört auch das Schneiden der 
Büsche und Sträucher. In diesem Zusammen-
hang rufen wir in Erinnerung: 

Sträucher, Hecken oder Baumäste, die in den 
Strassenraum ragen und damit die Sichtver-
hältnisse bei Strasseneinmündungen, Kurven 
und Kuppen behindern, gefährden sowohl die 
VerkehrsteilnehmerInnen als auch die Anwoh-
nerschaft. Im Interesse der allgemeinen Ver-
kehrssicherheit und der Unfallverhütung 
bitten wir die Strassenanstösser, ihre 
Sträucher, Hecken und Bäume gemäss den 
nächstehenden Empfehlungen in den 
nächsten Tagen zurück zu schneiden.  

Das Strassenreglement der Gemeinde Nenz-
lingen schreibt vor, dass das Lichtraumprofil  
 

 der Verkehrsanlagen und die notwendigen 
Sichtfelder bei Strasseneinmündungen und 
Privateinfahrten nicht durch Bepflanzungen 
und Gartenanlagen beeinträchtigt werden 
dürfen. Als Richtwerte für den Rückschnitt 
gelten, dass bei hinausragenden Ästen von 
Bäumen und Sträuchern eine lichte Höhe von 
mindestens 2,5 Metern über Trottoir und 
Fussweg und von 4,5 Metern über der 
Strasse einzuhalten ist. Einfriedungen an 
Strassenkreuzungen dürfen die Übersicht 
nicht behindern. Sie sollen deshalb nicht nur 
jährlich zurückgeschnitten, sondern dauernd 
niedergehalten werden (maximale Höhe 1,2 
Meter).  

Wird ein unhaltbarer Zustand auf Anweisung 
des Gemeinderates nicht beseitigt, kann 
dieser die Beseitigung zu Lasten der Fehl-
baren selbst anordnen. Gemeindeverwaltung 

   

Trinkwasserkontrolle  

Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen Basel-Landschaft hat die am 9. 
Februar 2026 entnommenen Selbstkontroll-
proben untersucht. Dem Prüfbericht vom 13. 
Februar 2025 ist zu entnehmen, dass das 
 

 Netzwasser im Schulhaus den Vorgaben des 
Eidgenössischen Departementes des Inne-
ren (EDI) über Trinkwasser sowie Wasser in 
öffentlich zugänglichen Bädern und Dusch-
anlagen entsprechen.  Gemeindeverwaltung 

–

–

–                           4,5 m

–

–

–                                                    2,5 m

–

– 1,2 m

                                  Fahrbahn             Trottoir
                                                                Fussweg
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Mitteilungen aus der Schule 
 
   

Berührende Schulweihnachten in Blauen 

 

Seit bald 40 Jahren feiert die Primarschule 
Blauen ihre Dorfweihnacht in der Blauner 
Mehrzweckhalle. Die diesjährige Ausgabe war 
sehr stimmig und zog das zahlreiche Publikum 
– auch dank zweier Premieren – schnell in ih-
ren Bann. Schulleiterin Audrey Trösch be-
merkte in ihrer Begrüssung, dass sie die Melo-
die von «Feliz Navidad» schon sehr bald nach 
den Herbstferien in den Räumen der Schule 
gehört habe. Ein untrügliches Zeichen dafür, 
dass die Weihnachtsfeier schon lange vor den 
Aufführungen in den Köpfen der Schüler und 
Lehrer angekommen sei. 
 
Die gut 70 Kinder aus dem Kindergarten und 
den verschiedenen Schulklassen boten ein 
wunderbares Programm für Augen und Ohren, 
in dem sich Schauspiel und Musik zu einem 
harmonischen Ganzen fügten. Erstmalig stand 
dieses Jahr ein ganzes, zwölfköpfiges Kinder-
orchester auf der Bühne, welches von der Mu-
siklehrerin Ines Brodbeck zusammengestellt 
und während den Aufführungen diskret gelei-
tet wurde. Eindrücklich war die Vielfalt der ge-
spielten Instrumente: Flöten, Gitarren, Ukule-
len, Geigen, Trompete, Handorgel und sogar 
eine Harfe wurden mit viel Herzblut bespielt.  
 
Die zweite Premiere bestand im aufgeführten 
Weihnachtsspiel. Dieses hatte das Buch «Der 
Weihnachtsstern» von Markus Pfister als 
Grundlage. Sämtliche Dialoge wurden jedoch 
von Kathrin Küng, Klassenlehrerin der 5. und 
 

 6. Primarklasse, geschrieben und in einen 
harmonischen szenischen Ablauf gegossen. 
Somit wurde die Blauner Interpretation von 
Pfisters «Weihnachtsstern» zu einer Art Ur-
aufführung. 
 
Das gesamte Programm bezauberte das 
Publikum von der ersten musikalischen Dar-
bietung der Kindergärtler bis zum Schlussbild 
des Weihnachtsspiels vor dem Stall in Beth-
lehem. Dort scharten sich Könige, Hirten und 
die Tiere des Feldes rund um die junge Fa-
milie mit dem Jesuskind. Eine wunderschöne 
Metapher für den Wunsch der Welt nach 
Hoffnung und Frieden. In der letzten Szene 
mit allen Kindern wurde dann «Das isch de 
Stern von Bethlehem» aus der «Zeller Weih-
nacht» dargeboten – ein sowohl visuell als 
auch musikalisch imposantes und begeis-
terndes Finale. Ganz zuletzt und wie jedes 
Jahr sangen dann die Kinder und das Publi-
kum gemeinsam das traditionelle «Stille 
Nacht».  
 
Aufgrund der zunehmenden Schülerzahlen 
wird die Dorfweihnacht mittlerweile zweimal 
präsentiert. Der Schulrat unterstützt diese 
Anlässe durch die Organisation der Festwirt-
schaft. Dass mit diesen Aufführungen die 
jährlichen Skilager mitfinanziert werden, ist 
nur ein Aspekt dieser in jeder Hinsicht wun-
derbaren Schul-Tradition. 

Isidor Huber 
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Inserat  
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Rückblick 
 
   

9. Fasnacht «Winterolympiade Nänzligä» – ein voller Erfolg 

Am Freitag, 13. Februar 2026, fand die 9. Auf-
lage unserer Fasnacht unter dem Motto «Win-
terolympiade Nänzligä» statt. Rund 700 Besu-
cher genossen den Abend in ausgelassener 
Stimmung. Besonders stimmungsvoll wurde 
der Abend durch vier grossartige Guggenmu-
siken und DJ Bambastic, die für ausgelassene 
Stimmung und viel Tanz sorgten. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Gäste, 
die zur tollen Atmosphäre beitrugen, sowie an 
die zahlreichen Helfer, die mit viel Engage-
ment beim Auf- und Abbau sowie während des 
Festes im Einsatz waren, und an die Anwoh-
ner für ihr Verständnis. Ohne euren Einsatz 
wäre dieser unvergessliche Abend nicht mög-
lich gewesen! OK Fasnacht 
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Veranstaltungshinweise 
 

   

Veranstaltung Veranstalter Datum 

   

April 

Gottesdienste Kirchgemeinde Sa/So 3./5. April 

1. Kommunion Kirchgemeinde So 12. April 

Mittagstisch Frauenverein Mi 15. April 

Frühlingsexkursion Natur- und Vogelschutzverein Sa 18. April 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 19. April 

Kulturverein-Ausflug Kulturverein Sa 25. April 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 26. April 

    

Mai 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 3. Mai 

Neophytentag Einwohnergemeinde Sa 9. Mai 

Maiandacht 
Frauenverein und 
Kirchgemeinde Do 21. Mai 

Gottesdienst Kirchgemeinde So 24. Mai 

Mittagstisch Frauenverein Do 28. Mai 

Generalversammlung Frauenverein Fr 29. Mai 

Blauenweide hautnah Natur- und Vogelschutzverein Sa 30. Mai 

Firmung Kirchgemeinde So 31. Mai 

 

 

  

Gerne veröffentlichen wir Ihren Nenzlinger Anlass in der Änzlinger Zytig.  

Schicken Sie uns dazu alle Informationen in Form  

einer gestalteten A4-Seite als PDF-Datei an verwaltung@nenzlingen.ch. 
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Veranstaltungshinweise 
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Veranstaltungshinweise 
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Veranstaltungshinweise 
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Veranstaltungshinweise 
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Diverses 
 
   

Mehr als sein halbes Leben für die Schützen im Vorstand 

Guido Stress hat sich entschieden, nach 36 
Jahren im Vorstand der Feldschützen Nenzlin-
gen sein Amt als Kassier niederzulegen. Es 
sind 36 Jahre voller Einsatz, Verantwortung 
und ganz viel Herzblut für unseren Verein. 
 
Lieber Guido, du warst immer da, wenn man 
dich gebraucht hat. Ob im Hintergrund oder 
vorne mit dabei – auf dich war stets Verlass. 
Mit deiner ruhigen Art, deiner Hilfsbereitschaft 
und deinem Engagement hast du unseren 
Verein über all die Jahre geprägt und mitgetra-
gen. Du hast dein Amt immer sehr ernst ge-
nommen und sehr pflichtbewusst ausgeführt! 

 Solch ein Einsatz, über so viele Jahre, ver-
dient unseren allergrössten Respekt und 
Dank. Danke Guido – für alles, was du für die 
Schützen getan hast! Für die Zukunft wün-
schen wir dir nur das Beste, und geniesse 
deine neue Freizeit.  
 
Es freut uns sehr, dass wir mit Lara Schnei-
der eine junge, engagierte Person als Nach-
folge für Guido gewinnen konnten. Wir wün-
schen Lara viel Freude in ihrem neuen Amt. 
 

Der gesamte Vorstand 
Feldschützen Nenzlingen 

 
 

  

Ameisengotte oder -götti in Dittingen und Nenzlingen gesucht! 

Bild: Franz Schweizer 

 

Bild: Heinz Döbeli 

 
In Dittingen und Nenzlingen gibt es einige 
Waldameisennester. Sogar die äusserst sel-
tene Strunk-Waldameise wurde 2016 in Dittin-
gen gefunden. 
  
Der Ameisenschutz beider Basel beobachtet 
und dokumentiert die Entwicklung der Amei-
senpopulationen gemeinsam mit Ameisengot-
ten und -göttis. Ziel ist es, die Waldameisen zu 
fördern und das Bewusstsein für ihre Bedeu-
tung zu stärken. Leider gibt es in Dittingen und  

 

  
Nenzlingen schon eine Weile keine Ameisen-
gotte und keinen Ameisengötti mehr. 
 
Wer hat Interesse, in unserer Region Wald-
ameisennester zu kartieren oder einfach 
mehr über Waldameisen zu lernen? Bei Inte-
resse meldet euch direkt bei der Beratungs-
stelle Ameisenschutz (info@ameisen-ba-
sel.ch). Mehr Infos findest ihr unter www. 
ameisen-basel. Natur- und Vogelschutzverein 

 Blauen Dittingen Nenzlingen 
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Diverses 
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Diverses 
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Diverses 
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Diverses 
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Abfallentsorgung 
 

Im April finden keine Spezialabfuhren und Spezialsammlungen statt. 

Der Abfallkalender wurde Ende Jahr allen Haushalten zugestellt. Er ist auch auf der 
Homepage der Gemeinde zu finden (www.nenzlingen.ch). Ausgedruckte Exemplare 
können auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

  
  

Weitere Informationen 
Abfall verbrennen 
verboten! 

Privat Abfall zu verbrennen ist verboten. Sie gefährden sich und Ihre Nachbarn 
mit giftigen Substanzen. Das Verbrennen von Abfällen im Freien sowie in priva-
ten Feuern ist strafbar. 

Grüngutmulde Die Grüngutmulde steht seit Anfang März wieder bereit. Sie befindet sich auf der 
Wertstoffsammelstelle Sormatte. Bitte beachten Sie, dass nur kompostierbare 
Materialien der Grüngutabfuhr übergeben werden dürfen. Grössere Menge an 
Grüngut müssen angemeldet werden (078 663 94 57). 

Kleider / Textilien Kleider und Textilien können weiterhin in den Texaid-Container bei der Wert-
stoffsammelstelle Sormatte entsorgt werden. Der entsprechende Vertrag mit 
dem Dienstleister wurde auf 1. Januar 2026 erneuert. Die zu entsorgenden 
Textilien müssen tragbar und sauber sein. 

Tierkadaver Tierkadaver werden in der Kadaversammelstelle im Werkhof Aesch entsorgt 
(Langenhagstrasse 9). Es sind ausschliesslich die Kadaver von Kleintieren er-
laubt.  

    

Adressen 
KELSAG 
Liesberg 
 

Delsberstr. 2a 
4253 Liesberg 
 
Tel. +41 61 775 10 10 
www.kelsag.ch 

Mo – Do 

 

Mit Firmenkundenkarte 

07.45 – 11.30 Uhr 

13.30 – 16.30 Uhr 

13.30 – 17.00 Uhr 

  Sonn- und Feiertage geschlossen 

  Fr sowie vor Feiertagen 

 

Mit Firmenkundenkarte 

07.45 – 11.30 Uhr 

13.30 – 15.30 Uhr 

13.30 – 16.00 Uhr 

  Letzten Sa im Monat 08.30 – 12.30 Uhr 

    

Entsorgungscenter 
Laufen 

Güterstrasse 25 
4242 Laufen 
 
Tel. +41 61 763 08 88 
www.entsorgungscenter-laufen.ch 

Mo – Fr 

 

Sa 

07.30 – 11.45 Uhr 

13.15 – 17.15 Uhr 

08.00 – 11.45 Uhr 

 

http://www.entsorgungscenter-laufen.ch/

